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EU-WEITES VERMÖGENSREGISTER 
Die Europäische Union macht es offiziell

• „Bekämpft“ wird aber 
nur das Vermögen von 
Privatpersonen
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EU-WEITES VERMÖGENSREGISTER

• Nun offiziell, bisher nur 
Machbarkeitsstudie

• Vermögen sollen nicht nur 
registriert, sondern auch 
sanktioniert werden

• Jeder mit berechtigtem 
Interesse hat Zugriff

• Überspitzt formuliert: 
Hausdurchsuchung möglich
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EU-WEITES VERMÖGENSREGISTER

• Vermögen kann nicht mehr 
über Strukturen wie z.B. 
Stiftungen versteckt werden

• Vermögensregister gilt für 
die gesamte EU, auch für 
nicht EU-Bürger, welche 
Vermögen in EU haben
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FRAU VON DER LEYEN KÜNDIGT NÄCHSTE 
SCHRITTE UND SANKTIONEN AN

Quelle: Europäischer Rat | Rat der Europäischen Union | 18.01.2024

• Kommende Initiativen zur Vermögenskontrolle 
durch Vermögensregister einfach möglich, 
z.b. Vermögensabgabe oder Lastenausgleich

• Künftige Verhinderung der 
Sicherung von Vermögen 
außerhalb der EU 
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EU-WEITES VERMÖGENSREGISTER
• Vermögensregister ist fertig, 

nun folgt juristisches 
Feintuning 

• In Kraft treten in maximal
1-2 Jahren oder schneller

• Dringender 
Handlungsbedarf!

• Wie kann man nun noch 
sein Vermögen schützen? 
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WAS SIE NUN BENÖTIGEN?
à INVESTMENT IN SACHWERTE, ABER …

a Händler in einem Nicht EU-LAND notwendig 
a Lagerung des Investments in einem Nicht EU-LAND notwendig 
a Anonymität des Investments in einem Nicht EU-LAND notwendig 
a Veräußerung des Investments in einem Nicht EU-LAND notwendig 

Folgende Voraussetzungen MÜSSEN gelten:

a Absolute Preistransparenz des Investments notwendig 
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